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1669 Juni 22 . , Solothurn A

SCHREIBEN VOM [FRANZ. RESIDENTEN FRANÇOIS] MOUSLIER AN LANDAM¬
MANN UND LANDRAT VON SCHWYZ

”Es wirdt sich nit Erfinden , das ich einiche interprétation über die

von Euch mir Ertheilte Declaration [bezüglich der buchstabengetreuen

Einhaltung des franz . Bündnisses und des Verzichts auf Schliessung

neuer Defensivtraktate mit Drittmächten ohne Einwilligung des franz.

Königs Ludwig XIV .] 1 gegeben . Jch hab auch nit Ursach hierzu gehabt,

dan der Sensus und Verstandt derselben ist so net , unnd klar , dass ich

Jhne selbsten nit allso hete können machen , ist allso in solchen fäh-

len nit gnugsammb ein sach Vorzuwenden , uff welche solte geglaubt wer¬

den . Jst dessentwegen , so es Eüch beliebt nothwendig mich zu berichten

gegen wem , zu was Zeit , und wo solches solte beschechen sein . Jch für

mein theil sage Eüch , und erhalte es , dass der Jenige , wer der were,

so eüch solches zue glauben gemacht , ein Lügner und faltscher Man ist.

Jch Verwundere mich auch , das Jhr eüch nit Ehender dahin gelassen , mir

zue schreiben , oder etwar von den Eüwerigen [ eine Gesandtschaft ] zu



schickhen , als eine solche Resolution , so Jhr uff ein faltsches und
Unbegründtes Libell gemachet , abzufassen , wie Jch dan Vernimme , das
man eüch boshaffterweiss addressiert habe , welches eiich durch seine
Umbständt , wol hete bedunckhen sollen . Jn denune der author oder Uhrhe¬
ber dessen us schreckhen sein Laster zu Verteckhen , dass er nit be-
khandt werde , seinen Namen hinderhalten , mich gedunckht auch , dass di-
ser Ungute Man Eüch selbsten verscheiicht , da er Eüch dar für haltet,
dass Jhr solchen Calumnen glauben . Und sye Eüch für Fundament Eüwerer
Resolutionen uff dergleichen Calumnia dienen solten , die ordinari
eintweders zue verrichten , oder durch die Nachforschung , so man uff
die schuldigen thuet , abzuestraffen sindt , welches ich Vil Ehender von
Eüch Verhoffet hete , als das Jhr eine solche Erleütherung oder Unnoth-
wendige Interpretation über eüwere Declaration machen theten , welches
Jhr Mayt . Zue Erkhennen gibt , dass Jhr solche Us keiner affection zue
dero guetem unnd diensten gethan . Jch hab sye auch dessen , was ich
schon anderstwo hero Vernommen gehabt , berichtet , wünsche Eüch hiermit
alle glückhseligkheit . ”
"an du4 Otuth Schuiytz"

1 ) Die diesbezüglichen Deklarationen von Schwyz s . AH 57/59.
2 ) s . AH 58/85 . Evtl , identisch mit dem in AH 99/54 Anm. 2 genannten Libell

vom Landeshofmeister der Abtei St . Gallen Fidel von Thum.

Uebersetzung aus dem Französischen . Dorsualnotiz vom Zuger Statthalter
Beat Jakob I . Zurlauben . - AH 99 , 14
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